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Fraunhofer und die Rechtsprechung
l .  Aktuel le BGH-Urtei le zu Mietwagenkosten

In den Urtei len vom 9. 70.2007r,11. 3.20082, 24. 6.20083
und vom 14. 10. 20084 hat der BGH immer deut l icher
werdende Hinweise gegeben, wie erforderliche Mietwagen-
kosten ermittelt werden können. Eine eindeutieere Bestäti-
gung dicser Rechtsprechung als durch den Besihl .  v.  13. l .
20095 dürfte es kaum geben:

, ,Nach den vom Bcrr . r fungsgcr icht  getrof fenen Festste i lungcn l iegt  der
von der Stre i thel fer in berechnete Mietpreis im Rahmen des ,Normal-
tarifs'. Dass das Berr-rfungsgericht den ,Normaltarif' ar:f der Grundlage
des gcwichtcten Mit te ls des,Schwacke-Mietpreisspiegels '  2005 ermit -
te l t  hat ,  begegnet unter  c icn vor l icgcnden Umständen keinen durchgrei-
fenden Bedenken. Es hält srch insoweit im Rahmen des tatrichterlichen
Ermessens nach g 287 Zl ' ]O (vgl .  Senatsurte i l  vom 1 1.  3.  2008 -  Vl  ZR
164107  -  Ve rsR  2008 ,  699 ,700  m .  w .  N . ) . "

Es sol l  n icht  Gegenstand d ieses Ar t ike ls  sein,  d ie verschiede-
nen Entwicklungsstr"rfcn der Auseinandersctzung zwischen
den wirtschaftl ich beteil igten Parteien (Autovermietungs-
unternehmen/Versicherr"rngen) darzustellen. In der Recht-
sprechung und Literatur wurde ausgiebig über die ,,neue'. '
Rechtsprechung des BGH ab den Urteilen von Oktober
20046 d iskut ier t .

Als die zuvor genannten Parteien meinten, dre höchstrichter-
l iche Rechtsprecl.rung teilweise gleichlautend ausgelegt zu
haben, durftc man erwarten, dass zumindest versucht würde,
das,,Ergebnisprotokoll"T einvernehmlich umzusetzen.

Die herausgearbeiteten Orientierungshilfen haben im Ergeb-
nis nicht zu einer Annäherung der unterschiedlichen Auffas-
sungen geführt - im Gegenteil -, die Versicherungswirtschaft
meinte, ihre Ablehnung mit einer ,,-Blockade" der Schwacke-
Liste (Automietpreisspiegel) begründen zu können.

l l .  Schwackel is te (Mietpre isspiegel )  und Fraunhofer
(Marktpre isspiegel )

In der Schwackeliste wird dargelegts, nach welchen Krite-
rien die erfassten Preise ermittelt werden.

Aufsätze

Rechtsanwal t  Ul r rch Wenninq,  Bonn

Da die Versicherungswirtschaft die clort ermittelten Preise
nicht akzeptieren wollte, die Rechtsprechung die dortigen
Normaltarife grundsätzlich aber als erforderliche Mietwa-
genkosten angesehen hate, erfolgte als ,,Reaktion" die vom

1 NJW 2007 ,  3782 mit  Anm. von Huber 3783 .
2  NZV  2008 ,  339  =  Ve rsR  2008 ,599  =  DAR 2008 ,  331 .
3
4 NZV 2009,24; NJ\? 2009, .58: Es wird inimer wieder versucht, den

Inhalt dieser Entscheidung als cir.re ,,Umkchr" des Urteils vom 24. 6.
2008, s. F-n. 3, darzustellen, obwohl dies eindeutig unzutreffend ist'
Dem Geschädigten obliegt danach die Darlegungs- und Beweislast für
einen giinstigeren Tarif nur dann, wenn er bei einem Autovermreter ein
Ersatzfahrzeug zu einem ,,überhöhten Preis" angemietet hat. Die An-
wendung des Schwacke-Mietpreisspiegels liege im Bereich des Schät-
zung,scrmcssens des Tatrichters. Es könne etwas anderes gelten, wenn
dcr in Anspruch genommene Tarif ,,um ein Viclfaches überhöht war".
Man kann es leider nur als grotesk bezeichnen, dass dem LC Cbemnitz
in zwei Verfahren gravierende Rechenfehler unterlaufen sind, so dass
es überhaupt nur zu dem ,,Vielfaches überhöht" kommen konnte (LG
Chemnitz, NZV 200u, 458), entsprechend im Berufungsurteil des
BGH-Verfahrens,  LG Chemnitz,  Urt .  v .  19.3.2008,6 S 380/07.  Das
LG Chemnitz hat z. B. die Steigerung des \Wochenpreises von 525,00 €
auf  55.5,00 € (Gruppe 6) mi t  106% errechnet,  r icht ig is t  5,71.oÄ. Die
Abweichung von 657,00 € auf  610,00 € (Gruppe 7) is t  e ine Preis-Sen-
kung um 7,15T" tnd nicht eine Steigerung von 93o/"; entsprechend
:ruch O/.C Dresden, Beschl .  v .  17.  4.2009 (7 U 0007109).

5  t s csch l .  v .  13 .  1 .2009 ,  V l  ZR  134 /08 .
6 NZV 2005, 32;  NZV 2005, .34.
7 Cespräche zwischen GDV und BAV im Anschluss an den VGT Goslar

2006 zun Thema Mietwagenkosten,  NJ\ü-Spezial  2006,548:
Schwackc (Automietpreisspiegel) als Orientierungshilfe, Erstattungs-
fähigkeit von unfallbedingten Zusatzleistungen, pauschaler Aufschlag
(Versicherungswirtschaft maximal 10%, Äutovermietungsunterneh-
men mindesrens 25%), fehlende Grundlage für die Beauftragung eines
Sachverstäncirsen.

8 SchwackeListJ (Automietpreisspiegel)  2008, Edi tor ia l  IV, ,Grundlage
für dic Datenerfassung bilden die gedruckten bzw. auch auf Datenträ-
ger oder im Internet vorhandenen, hauseigenen Prospekte und Darstel-
lungen, die einem Kunden offerjert werden. Wir verweisen auf die
Rechtsvorschriften der Preisangabenverordnung. Berücksrchtigt wer-
den nur physisch vorhandene Stationen mit Namen, Anschrift und Te-
lefon-Nummer".

9 I ICH, NZV 2006, 139;  NJnü 2006, 360;  NZV 2005, 353;  NJ\7 2006,
1.506 und 1508; NJW 2007,3782; NZV 2008, 339;  NJ\? 2008,2910;
Beschl .  v .  13.  1.  2009 (VI  ZR 134/08);  OLC Köln,NZY 2007,1,99;
üzla, Nf!ü 2008,2369.
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GDV in Auftrag gegebene Preiserhebung des Fraunhofer-ln-
stituts (lAO), die etwa ab Anfang Juli des vergangenen Jahres
erhältl ich war.

Fraunhofer hat sein Werk ,,Marktpreisspiegel Mietwagen
Deutschland 2008" tituliert und insbesondere betont, einen.r
Bedarf an einer ,,aktuellen und neutralen Marktübersicht zu
marktüblichen Mietwagenpreisen in Deutschland" gerecht
geworden zu sein. Dafür habe man eine neue Methodik ent-
wickelt.

Seit Juli des vergangcnen Jahres - Erscheinen diescs Miet-
preisspiegels - haben die Gerichte nunmehr insbesondere
unter Berücksichtigung ihres Schätzungsermessens nach
5 287 ZPO entschieden, nach welcher Preiserhebung die
erforderlichen Mietwagenkosten ermittelt werden können.

Zahkeiche Urteiler0 sind bereits gesprochen und veröffent-
l icht worden, auch in der Literaturl l hat man begonnen,
Fraunhofer zu bewerten.

Da ein zahlenmäßiger Vergleich der zahlreichen Urteile ,,pro
Schwacke" mit ,,pro Fraunhofer" nicht zu einer l.ösung der
Probleme führen dürfte, wird davon abgesehen, umfasscndc
Urteils-Fundstellen zu benennenl2.

l l l . Kriterien der Rechtsprechung für die ,,Erforderlich-
keit"

Ohne einen qualitativen Vergleich vornehmen zu wollen,
stellt sich insbesondere bei einer Abwägung die Frage, wel-
che Preiserhebung die Informationen bietet, die die Recht-
sprechung als Kriterien für die Ermittlung erforderlicher
Mieqvagenkosten im schadenrechtlichen Sinne aufgestellt
hat l  3 .

Man sollte auch nicht den ,,Fehler" begehen, die eine Liste
gegen die andere ,,auszuspielen", sondern eir.re Beurteilung
danach vornehmen, welche dem ,,Forderungskatalog" der
Rechtsprechung entspricht.

Der GDVta war Auftraggeber der Fraunhofer-Preiserhebung; aul3erdem
weist Fraunhofer auf die Rechtsprechung des BGH15 hin, so dass es
überrascht ,  dass die , ,ncue Methode" zahlrc iche Datcn nicht  in c l ie
Erhebung einbezogen oder jedenfal ls  n icht  veröf fent l icht  het ,  d ic rber
ein wesentlicher Bestandteil der Kriterien der Rechtsprechung srnd.

Ein Teil dieses ,,Katalogs" der Rechtsprechung wird nach-
folgend dargestellt, um feststellen zu können, ob man auch
auf die Erhebung von Fraunhofer zurückgreifen kann, wenn
es um die Ermittlung erforderlicher Mietwagenkosten im
schadenrechtlichen Sinne geht.

lV. lnternet-Preise von 6 Unternehmen

Fraunhofer hat die Internet-Preiserhebung auf 6 Unterneh-
men beschränkt (AVIS, Budget, Enterprise, EuropCar, Hertz
und SIXT) mit der weiteren ,,Selektion", dass man nur ver-
bindlich über das Internet buchbare Unternehmen aus-
gewählt habe. Es darf als ungewöhniich bezeichnet werden
zu behaupten, einen,,repräsentativen Marktpreisspiegel"
durch eine Reduzierung der Erhebung der Preise von 6 An-
bietern vorzunehmen, zumal man selbst ausführt, welche
Anforderungen erfüllt sein müssen, um ,,den Markt abzubil-
den": Einbeziehung aller im Mietwagenmarkt aktiven Anbie-
ter16. Neidhardt/Kremer17 führen aus, dass es aus mathema-
tischer Sicht äußerst problematisch sei, dass in vielen Fällen
mehrere Preisnennungen eines Unternehmens innerhalb der-
selben Fahrzeugklasse ausgewertet worden seien. Eine
Grundvoraussetzung ftir die Aussagekraft einer Stichprobe
sei aber die Unabhängigkeit der einzelnen Stichprobenwerte,
die in diesem Fall offensichtl ich nicht gegeben sei.

Rechtsprechung hierzu:

7. Oberlandesgericht Köln, Urt.  v. 3. 3. 2009 (24 U 6/08), NZV 2009,
447:

,,Grundlage des vom Fraunhofcr-lnstituts erstellten Marktpreisspiegels
ist eine Erhebung von Daten über Tclefon und Internet . . .  Die Datcn-
crfassung hat sich auf Situationen beschränkt, in denen ein Mietwagen
per Telefon oder über das Internet gebucht wird. Ermittelt worden sind
die Preise ausschl ießl ich auf dcr Grundlage einer cinwöchigen Vor-
buchungsfrist. Zudem ist die Recherche auf eine zweistellige Zuord-
nung von Postleitzahlen bezogen. Dem Vorteil, den die Anonymität der
Anfragen brcten mag, steht clas geringere Ausnraß der Datenerfassung
gegenüber. Eine Gesamtbctrachtung führt daher zu der Erkcnntnis, dass
der Hinweis nicht ausreicht, um dem Schwacke-Mietpreisspiegel die
Grundlage als im Rahmcn dcs g 287 ZPO gecignctcr Schätzungsmaß-
s tab  zu  en tz iehen. " rE

2. Oberlandesgericht Köln, Beschl. v. 20. 4.2009 (13 U 6/09):

, , . . .  Insbesondere spricht gegen die von dcr Beklagten für vorzugswür-
dig erachtete Untersuchung des Fraunhofer-Instituts der Umstand, dass
sich diese nur auf die Angebote von 6 Internetanbietern bezieht und
darüber hinaus nur die Mietprcise in dcr Situation eincr längeren Vor-
buchungsfrist abbildct."

3. Oberlandesgericht Köln, Beschl. v. 12. .5.2009 (11 U 219l08):

,,Grundlage des vom Fraunhofer-lnstitut erstellten Marktpreisspiegels
ist eine Erhebung von Daten über Telefon und Internet. Ermittelt  sind
dre Prcisc auf der Grurrdlage einer einwächigcn Vorbuchungsfr ist.  Zu-
dem ist die Recherche auf eine zweistellige Zuordnung von Posticitzah-
len bezogen. Vor al lem aber beruht die Datenbasis ganz überwiegend
auf den Intcrnetangebotcn (76457 von t i6783 Datensätzen) von nur
sechs bundesweit und welt.,vcit tätigcn Vermietungsuntcrnehmen. Dem
Vortei l  dcr Anonymität der Anfrage steht daher der geringere Umfang
der Dantecrfassung gcgcnüber. Bci eincr Ges:rmtbetrachtung kann die
Fraunhofer-Liste die Eignung der Schwacke-Mietpreisspiegel nicht
durchgreifcnd in Zweifel ziehen (ebenso OLG Köln 24. Zivi lsenat [- ]r t .
v. 3. 3. 2009 - 24 U 6108l '  13. Zivi lsenat Bcschl. v. 20. 4. 2009 - 1.1 u
6 t0e) . "

4. Landgericht Bonn,Urt.v.16. 12.2008 ( l8 O 242108) 1e:

,,Die Fraunhofer-Untersuchungen geben zum weit überwiegenden Teil
nur Auskunft über 6 Internetanbieter. Marktkonformer dürften daee-

Ein Tei l  der Entscherdungen wird zu den jewei l igen Brhebungsbesrand-
teilen der Preise zitiert.
Eggert/Ernst, VA 2009, 23l; l,ütha, zfs 2009, 2; Dilbbers zfs 2009, l23r
Metz, NZY 2009, 57; Neidhardt/Kremcr, Sl' 2008, 437; Otthg, SVR
2008, 444; Quaisser, NZV 2009, 727: Zu dieser Veröffentlichung sei
d ie Frage er laubt ,  ob es r icht ig is t ,  das dort ige Vrkabular  zu vcrwendcn
(, ,Mietwagenkr ieg", , ,Schlacht fe lder") .  Man rnag jur is t ische Art ikel
durchaus mit plakativen Begriffen versehen, um vielleicht eine größere
Aufmerksamkeit zu erzielen. 'Wenn die dort verwendeten Begriffe nun-
mehr aber e iner Normal i tät  cntsprechcn sol len,  darf  d ie Frage gestel l t
werden, wo diese Dikt ion enden sol l?;  Rei tenspiess,  DAR 2009, 35.
Die weit überwiegende Rechtsprechung hat Schwacke aus verschiede-
nen Gründen als Schätzgrundlage nach | 287 ZPO herangezogen, al-
lcrd inss den dort  er fassten Norrnal tar i f  und nic l r t  den Unfal lersatztar i f .
Fraunhofer hat ausgcführt, dass die Bereitstellung der Daten in der Stu-
die auf Angaben Dritter beruhe, daher könne man keine Garantie der
Richt igkei t  übcrnehmcn. Ohnc näherc Qucl lenangabe wöiß man nicht ,
wer d icse , ,Dnt te"  s ind und ob die verwcncleten Daten durch diese
Dri t ten . .vorbehandel t"  wurden.

'^4 
, ,Die I lntwicklung der wissenschaft l ich fLrndier ten Methodik er fo lgte
im Auft rag des Gesamtverbandcs dcr l )eutschen Versrchcrungswir t -
scha f t  e ,  V  (GDV) .  . . . " .

15 F'raunhofer hat  in der Ein le i tuns auf  den Stand der aktuel len Recht-
sprechung dcs BGI/  h ingcwiesen und d.rr :us , ,e incn erhebl ichen Bcdarf
an einer aktuel len und neutra len Marktübcrs icht  zu marktübl ichen
Mietwagenpreisen in Deutschland" abgeleitet.
Fraunhofer Sei te 9;  ferner is t  es problemlos mögl ich,  zumindest  bei
wei teren 6 Anbietern auch übcr das lntcrnet  zu buchcn (Terst . rppcn,
Duisburg, www.terstappen.de; Km (Klumb & Müller) Äutovermie-
tung,  Koblenz,  www.autovermietung-km.de;  Speckmann, Bie lefe ld,
www.autovermietung-speckmann.dc;  Autorent ,  Minden, www.auto-
rent .de;  Bickel ,  Herxhern,  www.autovermietung-bickel .de;  Klees (  jetzt
Buchbinder CAR PARTNER NORD), www.klees.de). Iüarum sind
diese Unternehmen nicht  e inbezosen worden?
Neidhardt /Kremcr,  SchätzgrunJl ige dcs Mietwrgen-Normaltar i fs ,  SP
2008,437.
Entsprechend der 2.  Senat des OLC, Urt .  v .  11.  2.2009 (2 U 102/08).
NZV 2009, 147 .
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gen jene Preise sein, die breit  gcstreut,
Prämisse eingeholt worden sind, dass
Verfügung stehen muss."

5. Landgericht Dresden, Urt. v. 8. 10.

mirgl ichst ortsnah und unter der
der Wagen möglichst sofort zur

2008 (4 5247t08):

, , . . .  ist festzustel len, dass sich diese Erhebung zu einem Großtei l  auf
sogenannte , lnternetpreise' stützt und darnrt zr.rmindest tei lweise Tarifc
erfasst sind, die eine Vorbuchzeit voraussetzen, was bei sogenannten
Vor-Ort-Tarifen regelmäßig nicht der Fall ist."

6. Amtsgericbt Düsseldorf,  Urt.  v. 11. 12. 2008 \54 C2327108J:

..Bedenken im Hinbl ick auf die Studie des Fraunhofer Inst i tuts bestehen
insbesondere dahingehend, dass der weit übcrwicgcnde Tejl  der erhobe-
nen Daten von lediglich sechs Anbietern stammt, bei denen die Mietwa-
gen vcrbindl ich über das Internet gebucht werden können. Angesichts
diescr Erhebungsmcthode hält das Gcricht die in der Schwacke-Liste
ge{undenen Ergebnisse für vorzugswürdig; nach diesseitiger Auffassung
bildet die Schwacke-l.iste durch die größerc Einbeziehung mittelstän-
discher Mietwagenuntcrnehmen dic tatsächl iche Marktsituation ge-
nauer ab."

7 .  Amtsger ich t  Kande l ,Ur t .v .22 .  10 .2008 ( l  C  171108) :

,,Die Erhebung von Fraunhofer nimmt ganz überwiegend Bezug auf
Internetangebote großer Vermieter. Die Erhebung berücksichtigt des-
halb nicht die große Anzahl lokaler Anbieter, die gerade das lokale
Marktgeschehen prägen. "

8. Amtsgericht Köln,Urr. v. 3. 4.2009 (263 C 443108):

, , . . .  So stützt sich die Erhebung des Fraunhofer- lnst i tuts zum größten
Teil  auf Internet-Preise uncl beschränkt sich insoweit auf 6 große Anbie-
ter und berücksichtigt dan-ri t  nicht hinreichend dcn rnit telständigcn
Markt."

9 . Amtsgericht Pforzheim, Urt. v. 1 8. 7 . 2008 (3 C 167 108):

, ,Schl ießl ich musste die Beklagte selbst einräumen, dass bei der IAO-
Erhebung nur ein geringerer Antei l  von Anmietstat ionen befragt wurde.
Damit ist die [rrhcbung auch nrcht rcpräsentativ20".

V. Vorbuchungsfrist (1 Woche)

Bei der telefonischen Erhebung hat man die Legende verwen-
det, ein Fahrzeug erst in einer Woche zu benötigen.

Dieses Vorgehen ist ungewöhnlich, weil die zeitl iche Fuhr-
park-Planung einen entscheidenden Einfluss für die Preis.
gestaltung eines Autovermictungsunternehmens hat. Bei
jedem Fuhrparkunternehmen spielt die Verfügbarkeit der
Fahrzeuge eine entscheidende Rolle für den Erfolg eines
Unternehmens. Auslastungssteuerung und Planbarkeit sind
zentrale Bestandteile einer Fuhroark-Kalkulation mir unmir-
t e l ba ren  f i nanz ie l l cn  Ausw i r kunäen2  l .

Rechtsprechung hierzu:

L Landgericbt Bonn (aa,O):

,,Längere Vorbuchungsfristen werden dem Markt für schnell zur Ver-
fügung stehende Unfal lersatzwagen nicht gerecht. Die mit einer solchen
Vorbuchungsfr ist ermittcl ten Prerse dürfcn dcshalb nicht in die Ver-
gleichsbetrachtung einbezogen werden."

2. Landgericht Köln,Urr. v. 6. 1. 2009 (29 O 97108):

,,Umgekehrt erscheint aus Sicht des Gerichts die !üiedergabe von Prei-
sen mit einer Vorbuchungsfrist von einer Woche durch das Fraunhofer-
Inst i tut kaum geeignet, das typische Anmretungsszenario nach einer
Unfallsituation widerzuspiegeln. "

3. Amtsgericbt Calw (aaO):

,,Die Erhebungsmethoden des Fraunhofer-lnstituts wurden mit einer
Buchungsfrist von einer'Woche erfasst. Dies entspricht nicht der Reali-
tät bei einem Unfal lgeschehen, wo das Mi*fahrzeug meist schnell  zur
Verfügung stehen muss."

4. Amtsgericht Nürnberg, Urt. v. 7. 10. 2008 (36 C 4080/08):

,,Zum anderen wurden die Tarife durch den Fraunhofer-Mietpreisspie-
gel mit einer Vorbuchungsfrist von einer 

'Woche 
ermittelt. Insoweit ist

eine deutl iche Abweichung zu dem Erfordernrs der sofort igen Inan-
spruchnahme eines Mietwagens gegeben22."

Vl. Mittelwert (arithmetisches Mittel)

Die Rechtsprechung hat mit guten Gründen davon abge-
sehcn, einen,,Mittelwert" (Durchschnittspreis oder,,arith-
metischer Mittelwert")23 als erforderlichen Geldbetrag anru-
sehen.

Mit der gebotenen Deutlichkeit hat der BGLIL4 entschieden,
dass die Grundlage der Berechnung nicht der abstrakte Mit-
telwert einer Region sei. Gegen sie spreche zum einen, dass
der Schädiger zur vollständigen Behebung des Schadens un-
abhängig von den wirtschaftl ichen Dispositionen des Ge-
schädigten verpfl ichtet sei, zum anderen würde bei anderer
Sicht die dem Geschädigten in S 249 lI 1 BGB eröffnete
Möglichkeit der Schadensbehebung in eigener Regie einge-
schränkt werden. (,,Vergleichbar insoweit zur Abrechnung
von Mietwagenkosten die Senatsurteile BGHZ 132, 373

13781 = NJ\f 1996, 1958, und zur Bestimmung des Rest-
werts bei Inzahlunggabe des Fahrzeugs BGHZ 1-43, 1.89
[194) = NJW 2000, 800").

Der von der Rechtsprechung herangezogene Modus-Wert
(gewichtetes Mittel) ist der Preis, der jemandem am häufigs-
ten genannt wird, wenn man sich nach Preisen erkundigt.
Dieser kann aus der Fraunhofer-Erhebung nicht abgeleitet
werden, weil er nicht ermittelt wurde2s.

Vll. Der örtl ich relevante Markt

Die Rechtsprechung stellt auf den ,,örtlich relevanten
Markt" ab. Fraunhofer hat sich auf die Preiserhebungen ein-
und zwcistell iger PLZ-Gebiete beschränkt.

Die Rechtsprechung hierzu:

1. Oberlandesgericht Köln, Urt. v. 3. 3.2009 (24U 5/08):

, , . . .  Zud,em ist  d ie Recherche auf  e ine zweiste l l ige Zuordnung von
Post lc i tzahlen bezogen. Den Vorte i l ,  den dic Anonymität  der Anfragen

Entsprechend: LG Bonn, Urt.  v. 5. 6. 2009, 10 O 13/09; l .G Bonn,
Ur t .  v .  10 .  3 .2009,18  O 253108;  LC Bonn,  Ur t .  v .  17 .  2 ,2009,18  O
313/08 ;  LC Bonn,Ur t .  v .30 .12 .2008,18  O 131/08 ;  LG Kar ls ruhe,
Urt.  v. 28. 1. 2009, 1 S 74108, NZV 2009, 230; LG Köln,Urt.  v. 25. 5.
2009,20 O 108i09; LG Köln, Urt.  v. 28. 4. 2009, 11 S 115/08; AG
ßonn, Urr. v. 26. 5. 2009, 104 C 20109; AG tsonn, Urt. v. 7. 5. 2009,
2 C322108t AG Essl ingen, Urt.  v.5. 11.2008, 1 C 1436/08; AG Gei-
lenkirchen, Urt. v. 27. 5. 2009, 10 C 86/09; IG Gelsenkirchen,Urt. v.
1 1 . 1 2 .  2 0 0 8 , 3 2  C  2 3 8 / 0 8 ;  A G  K ö l n ,  U r t .  v .  1 3 . 1 1 . 2 0 0 8 , 2 6 8  C
62108 AG Kö ln ,Ur r .  v .28 .  4 .  2009,263 C 51/08 ;  AG Kö ln ,Ur r .  v .
7. 12. 2008, 251 C 207 108; AG Leipzig, Urt. v. 18. 12. 2008, 1.1.0 C
6870/08; AG Meschede, Urt.  v. 17.11. 2008, 6 C 208/08; AG
Nurnberg ,  Ur t .  v .25 .11 .2008,20  C 5712108;  AG Srnz ig ,  Ur t .  v .
17 .  12 .2008,7  C293t08 .
Eine Argumentation, man habe das Preisniveau nicht durch Sonder-
preise (2. B. Wochenendpreise etc.) verfälschen wollen und außerdem
habc man festgestellt, dass es kaum Preisunterschiede gebe, ist wenig
nachvollziehbar. Es ist leicht im Internet feststellbar, dass die Preis-
untcrschiede 0 bis 25% betrasen können. Bei dcr telefonischen Erhe-
bung wärc es ebenfalls unprob'iematrsch gcwcsen, eine Legende zu ver-
wenden, aus der sich ein kurzfristiger Fahrbedarf ergibt, ohne die An-
mictung mit einer entgangenen Fahrzeug-Mobilität durch einen Ver-
kehrsunfal l  besründen zu müssen.
Entsprechend:-LC Bonn, Urt.  v. 5. 6.2009,10 O 13/09; LG Bonn,
Urt. v. 1 0. 3. 2009 , 18 O 263108; LG Bonn, Urt. v. 17 . 2. 2009, 1.8 O
313/08 ;  LG Bonn,Ur t .  v .30 .  12 .2008,18  O 131/08 ;  LG Kö ln ,Ur t .v .
28 .4 .2009,11  S 116/08 ;  AC Aachen,  Ur t .  v .  6 .5 .  2009,  100 C
114/08; AG Köln, Utr, v. 28. 4. 2009, 263 C 51/08; AG Köln,Urt.  v.
13. 11. 2008, 258 C 62108i AG Scbleiden, Urt.  v. 4. 6.2009,10 C
178/0ti .
So die Bezeichnung von Fraunhofer.
, ,Porsche"-Urt.  v.29.4.2003, NJ\V 2003,2086 = NZV 2003,372, so
auch LG Bonn,Ur t .  v .  1 ,7 .  2 .2009 (18  O 313/08) .
Schwacke hat es der Rechtsprechung überlassen, den ,,erforderl ichen"\Wert festzulegen, in dem mehrere rWerte - u. a. auch der Modus - er-
mittelt und dargestellt wurden.
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bieten mag, steht somit das im Verhältnis zur Schwackelistc geringe

Ausmaß der Datenerfassung gegenüber."

2. Landgericht Dresden \alO):

..Schließlich ist zu beobachten, dass dieser ,Mietpreisspiegel' Durch-

schnittspreise für sehr viel weiträumigere Postleitzahlengebiete zusam-

m.nfarri, als dies bei der Schwackeliste 2007 der Fall rst, die nach dcrr

ersten 3 Ziffern differenziert,"

3 .  Landger ich t  Landshut , IJ r t .v .24 .11 '  2008 ( l  3  S  1261 l08) :

,,Die Erhebung des Fraunhofer-Instituts weist für die hier streitgegen-

itändliche Wagenklasse fünf in diesem gesamten Bereich (PLZ 84' "),
ohne Differeniierung nach der dritten Ziffet der Postlcitzahl 9 Statio-

nen mit 38 verschieäenen Nennungen auf. Diese Anzahl ist jedoch zu

gering, um für den örtlich relevanten Markt der Anmietung eine ver-

i". . tb"r. .  Aussage zu erhalten' . . .  sind iedoch zu grobmaschrg, da sie

nur nach den eisten beiden Ziffern der Postleitzahlen unterscherden,

und enthalten kein regional ausdifferenziertes Erhebungsmaterial"'

4. Landgericht Bonn laaOt:

,,Entscheidender ist jedoch, dass die Untersuchungen mit Differenzie-

runs n"ch zwei Ziffern der Pl'Z bei weitem nicht so breit gestreut

warin, wie sie es bei den nach drei PlZ-Gebieten strukturierten !'rmitt-

lungen von Schwacke gewesen sind."

5. Landgericht Köln,tJrt.  v. 6. 1. 2009 (29 O 97108):

,,Zudem wird in der Fraunhofer-Erhebung lediglich der Marktpreis für

ein großflächigeres Ge biet mrt zwei Postleitzahle n ange geben' Die

Schriacke-Listä erscheint aufgrund der engmaschigcren Einteilung und

der damit einhergehenden Differenzierung zwischen großstädtischen

und ländl icheren Öebieten eher geergnet, den Normaltari f  für den ,ört-
Iich' relevanten Markt abzubildcn."

6. Amtsgericht Düsseldorf \aaO):

,,Hinzu kommt, dass die Schwacke-Liste auch die regionalen Besondcr-

üeiten des Marktes exakter abbildet, da die Postleitzahlengebietc an-

hand der ersten drei Ziffen der Postleitzahl ermittelt werden, während

die Studie des Fraunhofer-lnstituts lediglich zweistelligc Postlcitzahlen-

bezirke bildet."

7. AmtsgerichtKandel,IJrt.v.22. 10.200tt (1 C 171l08):

.,... bezieht sich die Untersuchung des Fraunhofer-Instituts lediglich

auf ein- bis zweistellige PlZ-Gebiete. Auf diese Art und Weise ist eine

regionale Marktbetrachtung nicht möglich."

8. Amtsgericht Köln, l l t t .  v. 30. 12. 2008 (268 C 40/08):

,,Die Postleitzahlengebictc sind bei Fraunhofer derartig grol3 gewihlt,

J.ass ein Verglich mit den kleineren Gebieten der Schwacke-Liste kaunr

möglich ist. Da ein Geschädigter grundsätzlich eine Anmietung in
'!üoinort- 

oder 
'Werkstattnähe vornimmt, können weiter entfernte

Mietwagenanbieter in einem groß gewählten Gebiet die Preise erheblich

verzerren."

9. AmtsgerichtNürnberg,Urt '  v. 7. 10. 2008 (36 C 4080/08):

..Darüber hinaus ist der Fraunhofer-Mietpreisspiegel lediglich nach

äegionen im zweistelligen Postleitzahlenbereich geordnet, so dass es

hiei zu deutlichen Preisunterschieden kommen kann, die nicht berück-

sichtigt werden; insoweit ist eine Erhebung im zweistelligen Postleitzah-

lenbereich nicht aussagekräftig."

1.0. Amtsgericht Weiden, Urt.  v. 1. 10. 2008 (2 C 565/08):

, ,Das Fraunhofer- lnst i tut spiegelt im Hinbl ick auf den Postleitzahlen-

6ereich einen sehr großen Bereich wieder, der gerade im ländl ich-ört l i -

chen Raum im Vergleich zu dem damit mitumfassten großstädtischen

Raum zu Ungenauigkeiten führt'" 26

Vlll. Nebenkosten

Fraunhofer hat die typischerweise (und teilweise obliga-

torisch) anfallenden Nebenkosten nicht ermittekzT. Zur Er-

stattungsfähigkeit dieser Kostenpositionen. (auch als Neben-

kostenäder Zu-lAufschläge bezeichnet) bestehen im Rah-

men der Erforderlichkeit keine grundsätzlichen Divergenzen,

so z. B. das OLG Kölnz8:

..Da die Normaltarife der Schwacke-Liste keine Nebenkosten enthalten,
werden diese hinzugerechnet, soweit sie tatsächlich angefallen sind' Für

die Einbeziehung dieser Posit ioncn ist auf dic Nebcnkostentabelle von

Schwacke zurückzugreifen. Berücksichtigungsfähig sind Aufwendungen

für Kaskoversicherung, Kosten für Zustellung und Abholung sowie

Zuschläge für Zwcitfalirer. !7ird für cin bei cinem Verkehrsunfall be-

schädigös Kraftfahrzeug ein Ersatzwagen angemietet und dabei Voll-

kaskoihutz vereinbart, sind die hierfür erforderlichen Mehraufwen-

dungen in der i lcgel als adäquate Schadcnsfolgc auch denn anzusehen,

*.n"n d", eigene iahrzeug dis Geschadigten nicht vollkaskoversichert

war (BGH, NJ\( 2005, 1041; 2006, 360). Soweit Kosten für die

Zustellung und Abholung des Ersatzfahrzeugs erforderlich waren, er-

streckt siJh der Ersatzan-pruch auch darauf 1BGH, NJ'W 2006' 350;

OLG Köln- 19. Zivi lsenat - NZV 2007,199; OLG Karlsruhe,YersR

2005, 92). Erstattungsfähig ist auch eine Vcrgütung für den zweiten

Fahrer (OLG Köln - 19. Zivi lsenat - aaO)'"

Da diese Nebenkosten auch bei den von Fraunhofer ermittel-

ten Internet-Preisen einen erheblichcn Terl des Endpreises

darstel len, fehlt  ein wesentl icher Bestandtei l2e zur Ermitt lung

eines Maiktpreises (als Endpreis)' Dieser Preisbestandteil

kann auch ni.ht tib..g"ngen oder vernachlässigt werden'

weil er bei den von Fraunhofer ermittelten Internet-Anbie-

tLrn zum Teil erheblich teurer ist als die Nebenkosten-Preise,
die Schwacke ermitteit hat3o.

Außerdem enthalten die Nebenkosten eine Anzahl von Be-

schränkungen und Auflagen, die über den Preis für den
jeweil igen Miet.t ,,gestcuert" werden' d. h., es werden ins-'b.sond-e.e 

auch,, obligatorische " Preisa ufschläge berechnet:

Beispiele: Vorauszahlung odcr Zahlung bci Ruckgabe, Prcisaufschläge
zwirchen 10 und 20% (meistens 15%)r1; die Gebühren für einen wei-
teren Fahrer sind teilweise über Internet nicht buchbar (AMS/Enterpri-
sc), Europcar berechnet von 4,99 € pro Tag bis max' 41'57 € pro
Miete 1evil, zzgl. weiterer Versicherungskosten), Hertz berechnet pro
Miete 39,27 €, wenn der Fahrer über 25 Jahre alt ist, bei einem Alter
unter 25 fällt einc zusätzliche ,,.]ungfahrergebühr" an; bei Enterprise ist
die Buchung an der Anmietstation rnöglich, der Zusatzfahrer muss aber
selbst auch noch eine Kreditkarte vorlegen.

Ein Vergleich der beiden Preis-Erhebungen ist also auch dies-

bezüglich nicht möglich.32

Wenn man also versucht, Fraunhofer-Preise mit Schwacke-

Preisen zu vergleichen, ist es unerlässlich, diesen Gesichts-

Dunkt zu berucksichtigen. Grundpreis + Nebenkosten - End-

preis. Das OLG Kötit3 hat bei der Preisermittlung berück-

Entsorechend: LG Bonn, Urt.  v. 5. 6.2009, l0 O 13i09; LG Bonn,
Ürt. 'v. 10. 3. 2009, 18 O 263/08; LG Bonn, Urt.  v. 17 2'2009' 18 O
313/08; LG Bonn,irt ,  v. 30. 12 2008, 18 O 131i08; l^G Bonn'Urt 'v '
16. 12.' 2008, 18 O 242108; I'G Karlsruhc' Urt. v' 28 i' 2009' 1 S
74108, NZV'2009,230; l 'G Köln, Urt.  v. 28. 4'  2009' 11 S 115/08;
LG Siutts,art, \lrt. v. 27 . 5.2009, 5 S 5109; AG Ettlingen,Urt' v' 7 ' \1'
ioos  l :71 'e tosJ ;  AG Hct f ,  u r t .  v .26 .9 .2008 (15  C 609/08) ;  AG
Kar ls r )he-Dr r la " i ,U t t .u .  14 '  11 .2008 (1  C 21-5108) ;  AG Kö ln ,Ur t '
v. 28. 4. 2009, 2d3 C 51/08; AG Köln, Urt. v. 1. 12' 2008' 261 C
iol loa; ec Ktln,tJrt.  v. i3. i1. 2008,268 c 62108 AG Köln,urt.  u'
30. 10. 2008 (25.8 C 40/08)i AG Schleiden, Urt '  v. 4. 6'  2009' 10 C
178i08; AG \Yeiden,tJrt.  v. 1. 10.2008 (2 C 665108)'
Mit Ausnahme der kosten für eine Vollkaskoversicherung, die mit ei-
n.i n.g.t S.ttttrbcteiligung in Höhe von 750 bis 950 € in den ermittel-
ten Preisen enthalten sein sol len.
OLG Köln, Urt. v. 3. 3.2009,124 U 6108)' NZV 2009-, 447, entspre-

chend der i. Senat des OLG Köln, Urt. v. 11. 2. 2009 (2 U 1'02108J
und der 1J. Senat des OI.C Klln'Beschl. v. 20' 4'  2009 ( i3 U 5/09)'
LC Dotmund,Urt.  v. 12. 3.2009 (4 S 130/08).
AG Nürnbery, Urt.  v. 30. 10. 2008 (31 C 347710.8J. .
e,r, d.n uon "Fi"unhofcr ermittelten \üe::ten ergibt sich, dass immer dcr
Preis hei einer soforr igerl  Z.rhlung at)gc\elzt wurdc.
Entsorechend: LC Bänn, Urt.  v.5. o 2009,10 O 13/09; LG Bonn,
Ur t . 'u .  tO.  3 ,2009,18  O263108;  LC Bonn, lJ r t .v .  17 '2 '2009 '18O
i i ] l o g '  i c  B o r n , U ' r .  v . 3 0 . 1 2 . 2 0 0 8 , 1 8  o  1 3 1 / 0 8 ;  A G  A a c h e n ,  -

Ur t .  v .  t .  5 .2009,  100 C 114/08 ;  AG Sch le iden,  Ur t .  v .4 .  6 .2009 '  l0

c  178/08 .
Ü r i .  u . 1 0 . 1 0 . 2 0 0 8  ( 6  U  1 1 5 / 0 s ) ,  N Z V  2 0 0 9 , 1 4 5 ;  D A R  2 0 0 9 ' , 3 3 '
rol" i  . t i . raings erläuterncl da."ui hinzr*eisen ist,  dass-die Neben-

kosten ,,unktitlsch" übernommen u'erden konnten, weil diese dem

Grunde und der Höhe nach nicht bestritten worden sind'
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sichtigt,  dass einerseits die Fraunhofer-Werte herangezogen

wurden und für die Nebenkosten die Schwacke-Werte.

Die Auswirkung kann an einem Beispiel verdeutl icht werden: Avis
berechnet für die Zustellung innerhalb der Offnungszeiten und inner-
halb der Stadtgrenzen 32,00 € (der Schwacke-Wert - Modus - beläuft
sich auf 25,00 €). Trotz eines Preises, der um 30% höher als Schwacke
liegt, kann der Endpreis bei Avis geringer sein, weil Avts an einer
anderen Stelle einen günstigeren Preis hat. Erheblich wirkt sich dies
auch an einer anderen Nebenkosten-Posit ion aus: Avrs ber:echnet für die
Reduzierung der Selbstbcteiligung bei der Vollkasko-Versicherung von
800,00 € auf 500,00 € zusätzl ich \5,99 € pro Tag. Nimmt man also
z. B. für ein Fahrzeug der Gruppe 1 im PLZ-Gebiet 52 nach der Fraun-
hofer-Lrste den Wochenpreis in Höhe vt>n 206,66 €, stellt man fest,
dass allein die zusätzlichen Kosten für die Reduzierung der Selbstbetei-
l igung von 800,00 € auf 500,00 € (7 x 15,99 €) 111,93 € betragen,
damit, ,explodiert" der vermeintl ich,,günstige" Fraunhofer-!üert um
mehr als 50%34.

lX. OLG-Urteile

Die Oberlandesgerichte Köln3s, München36 und Thürin-
gen37 haben im \Wesentlichen die Anwendbarkeit der Fraun-
hofer-Erhebung mit der Anonymität der Preisabfragen be-
gründet. Eine Auseinandersetzung mit den zuvor dargestell-
ten Kriterien der Rechtsprechung ist durch diese Gerichte
bisher unterblieben oder mangels Sachvortrag unterlassen
worden38. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass sich
die Schadenfälie, die jeweils Gegenstand der Entscheidungen
dieser Oberlandesgerichtc waren, im Jahre 2006 ereignet
hatten. Fraunhofer3e hat aber zur zeitl ichen Geltune der
ermittelten Preise ausgeführt: ,,Die in dieser Studie erhobe-
nen Daten wurden im Zeitraum vom 19. 2. bis 16. 4. 2008
erhoben. Die Studie spiegelt die Preise aus diesem Zeitraum
wieder".

Das Oberlandesgericht Thüringen hat sogar ausdrücklich
darauf hingewiesen, dass es auf die ,,hinreichend zeitnahen
UntersuchungsergeLrnisse" ankomme. Das Oberlandesgericht
kann damit jedenfalls nicht die zeitl iche Nähe der Fraunho-
fer-Erhebung zum Ereignis des Schadenfalls gemeint haben.
Der 9. Senat des Thüringer Oberlandesgericbts4j hat die
Anwendung der SchwackeListe vorgezogen.

X. Zwischenergebnis

Es kann also festgestellt werden, dass Fraunhofer im wesent-
lichen Verte ermittelt hat, die sich für andere Zwecke eignen
können:

1. Reduzierung auf 6Internet-Anbieter, damit keine Reprä-
sentativität. Fraunhofer hat auch bei der telefonischen Erhe-
bung wiederum die Vermietstationen der 6 lnternet-Anbieter
befragt. Damit sind ca. 54oÄ der telefonisch erhobenen
Preise erneut in die Preiserhebung eingeflossenal.

2. Vorbuchungsfrist von einer \Woche, obwohl innerhalb ei-
ner \Woche nach einem Verkehrsunfall über 80% des Fahr-
bedarfes entsteht (Ausnahme: längerfristig vorgebuchte Re-
paraturtermine bei fahrbereitem und verkehrssicherem Zu-
stand des beschädigten Fahrzeugs). Bei einer anonymen An-
mietung hätte man sicherlich noch zahlreiche andere ,,Le-
genden" verwenden können, um einen spontanen Fahrbedarf
anzugeDen.

3. Reduzierung auf ein- und zweistellige PlZ-Gebiete, damit
ist der ..örtl ich relevante Markt" nicht ausreichend berück-
sichtigt worden.

4. Es wurde nur der ,,Mittelwert" ermittelt, weil der Markt-
preis als durchschnittlich bezahlter Preis am Besten durch

den ,,arithmetischen Mittelwert" der ermittelten Preise abge-
bildet werdea2, eine nicht nachvollziehbare Missachtung der
ständigen Rechtsprechung des BGH.

5. Keine Ermittlung der Nebenkosten, obwohl diese einen
erheblichen Teil des Endpreises der Internet-Anbieter darstel-
len und daher zusätzlichiu berucksichtieen sind.

Xl.  Auszüge aus zwei Urtei len

Das Oberlandesgericht Kölna3 (1.) und das Landgericht
Kölnaa (2.) haben sich zu den dargestellten (wesentlichen)
Kriterien der Rechtsprechung geäußert und die schaden-
rechtliche Umsetzung ausführlich begründet:

1. ,,Das Landgericbt hat die Tarife des ,Schwacke-Mietpreisspiegels
2005'herangezogen, das sogenannte gewichtete Mittel gewählt und die
sich bei mehrtägiger Vermietung ergebenden Reduzierungen durch Vo-
chen- und Dreitagespauschalen berücksichtigt. Dagegen bestehen keine
durchgreifenden Bedenken. Die Anwendung der Schwacke-Liste rügt
dre Beklagte im Ergebnis ohne Erfolg. Die Art der Schätzungsgrundlage
gibt g 287 ZPO nicht vor. Die Schadenshöhe darf lediglich nicht auf
der Grundlage falscher oder offenbar unsachlicher Erwägungen fest-
gesetzt werden; ferner dürfen wesentliche, die Entscheidung bedingende
Tatsachen nicht außer Acht bleiben. In geeigneten Fällen können Listen
oder Tabellen bei der Schadensschätzung aber durchaus Verwendung
finden (BGH NJW 2008, 1519;2009,58). Der Bundesgerichtshofhat
wiederholt entschieden, dass in Ausübung des tatrichterlichen Ermes-
sens nach 5 287 ZPO der,Normaltarif' auf der Grundlage des gewich-
teten Mittels des,Schwacke-Mietpreisspiegels'  im Postleitzahlengebiet
des Geschädigten ermittelt werden kann, solange nicht mit konkreten
Tatsachen Mängel der betreffenden Schätzungsgrundlage aufgezeigt
werden, die sich auf den zu entscheidenden Fall  auswirken (BGH NJ\ü
2006, 210 6i 2007, 7124, 2693, 27 58, 29 1.6, 37 87 ; NJVT 2008, 1 5 1 9;
2009,58). Derart ige Mängel hat die Beklagte nicht hinreichend darge-
1egt.

Auch mit der Vorlace der Studie des Fraunhofer instituts für Arbeits-
wrrtschaft und Orgänisation,Marktpreisspregel Mietwagen Deutsch-
land 2008' hat die Beklagte keine konkreten Fehler der Schwacke-Liste
2006 als Schätzungsgrundlage dargetan. Zwar liegen die Durchschnitts-
preise der Tarifc dieser Studie unter den sich aus der Schwacke-Liste
2006 errechnenden Normaltarifen. Nicht zu verkennen ist auch, dass
die Ergebnisse des Preisspiegels des Fraunhofer Instituts auf der anony-
men Befragung beruhen, während die Tarife der Schwacke-Liste auf-
grund einer Selbstauskunft der Vermieter in Kenntnis dessen, dass die
Angaben zur Grundlage einer Marktuntersuchung gemacht werden,
zustande gekommen sind. Den daraus zum Teil abgeleiteten Schluss,

Schwacke hat - für den Regelfall - die Selbstbeteiligung auf der Basis
von 500,00 € erniittelt (Edt. Seite VII): ,,Die Vollkaskoversicherung
bcinhaltet darüber hinaus Schutz gegen einen selbstverschuldeten Un-
fa l l .  Die Selbstbetei l igung l iegt  übl icherweise bei  Euro 500,00 € . . . "
Bei Fahrzeueen der oberen Klassen berechnen die von Fraunhofer her-
,ngerogenei Internet-Anbieter ebenfalls höhere Selbstbeteiligungen,
von 1000,00 € bis 1500,00 €,  ebenso bei  Schwacke 1.000,00 €.
S.  Fn.  25.
U r t .  v . 25 .  7 .2008  (10  U2539 /08 ) ,  DAR 2009 ,36 .
U r t .  v . 2 7 .  1 1 . 2 0 0 8  ( 1  U  5 5 5 / 0 7 ) .
U r t .  v . 27 .  11 .  2008 ,  1  U  555 /07 ,  NZV  2009 ,  181 :  , , . . .  Nachdem de r
Kläger nach Vorlage dieser Untersuchungsergebnisse diese nicht kon-
L . " r  

" . . " . . i f f " .  
h " t "

Fraunhofer,  Sei te 13.
O LG Th üringen, Beschl. v. 18. 2. 2009, 9 U 47 3 | 08.
,,lnsgesamt rvurden im Rahmen der telefonischen Erhebung 10326
Einzelpreise von 3340 Anmietstationen errnittelt, die für die weiteren
Auswertungen genutzt wurden", Seite 21; weiter heißt es: ,,lnsgesamt
konnten von uns ca. 3500 Anmietstationen für Pkw-Vermietunsen in
Deutschlar.rd crmittelt werden (eine Anmietstation ist durch eine-eigen-
ständige Adresse gekennzeichnet, ein Vermieter kann mehrere Anmiet-
stationen haben). Davon wurden 3249 verschiedenen Anmietstationen
telefonisch befragt und die Ergebnisse ausliewertet. Diese Anmietsta-
tionen setzten sich wie folgt zusammen: 1760 Anmietstationen der
sechs großen Vermieter (-- c;. 54%),1489 Anmietstationen der sonsti-
gen Vermieter (kleine und mittlere Größe) -- ca.46oL."
Fraunhofer, Seite 10.
S .  Fn .  18 .
LG Köln,  Urt .  v .  5.  1. .2009, (29 O 97108).
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der Marktpreisspiegel Mietwagen Deutschland 2008 des Fraunhofer-
Instituts sei der Schwacke-Liste überlegen und stehe deren Anwendung
entgegen (so OLC München r+s 2008, 439; OLC Jena r+s 2009, 40),
zieht der Scnat jedoch nicht.

Grundlage des vom Fraunhofer-lnstituts erstellten Marktpreisspiegcls
ist eine Erhebung von Daten über Telefon und Internet in der Zeit vom
19. 2. bis 16.4. 2008. Die Datenerfassung hat sich auf Situationen
beschränkt, in denen ein Mietwagen per Telefon oder über das Internet
gebucht wird. Errnittelt worden sind die Preise ausschließlich auf der
Grundlage einer einwöchigen Vorbuchungsfrist. Zudem ist die Recher-
che auf eine zweistellige Zuordnung von Postleitzahlen bezogen. Dem
Vorteil, den die Anonymität der Anfragen bieten mag, steht somit das
im Verhältnis zur Schwacke-Liste geringere Ausmaß der Datenerfassung
gegenüber. Eine Gesamtbetrachtung führt daher zu der Erkenntr"ris, dass
auch dcr Hinweis auf die Fraunhofer-Tabclle nicht ausreicht, um dem
Schwacke-Mietpreisspiegel die Grundlage als im Rahmen des $ 287
ZPO geeigneten Schätzungsmaßstab zu entziehen.

Die erforderlichen Mietwagenkosten berechnen sich somit nach dem
gewichteten Mittel (,,Modus") des Schwacke-Mietpreisspiegels unter
Berücksichtigung der \Wochen- und Dreitagespauschalcn, ieweils bezo-
gen auf das Postleitzahlen-Gebiet, in welchem das Fahrzeug übernom-
men worden ist.

2. ,,Als Schätzgrundlage kann dabei auch der ,,Schwacke-Automiet-
preisspiegel" für das Jahr 2006 herangezogen werden. Erhebliche Be-
denken gegen dessen Richtigkeit,  welche die Einholung eines Sachver-
ständigengutachtens von Amts wegen zur Ermittlung des örtlich rele-
vanten Marktpreises veranlassen würden, bestehen seitens des Gerichts
nicht. Sowcit die Beklagte die sog. Schwacke-l. iste wcgen einer fehler-
haften Erhebung der Daten für nicht anwendbar hält, dringt sie hiermit
nicht durch. Zu berücksichtigen ist insoweit zunächst, dass die Scha-
densschätzung im Rahmen von g 287 ZPO dem Tatrichter ein beson-
ders freies Ermessen einräumt (vgl.  BGH, NJ!ü 2008, 2910), wodurch
auch dem Gesichtspunkt der Praktikabilität Rechnung getragen werden
soll. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtsl:o/s (BGH, NJ!ü
2008. 1519: NJV-Spczial 2008, 713), der sich das Gericht anschl ießt,
bedarf die Eignung von Listen oder Tabellen, die bei der Schadens-
schät?ung Verwendung finden können (speziell der Schwacke-Liste)
daher nur dann der Klärung, wenn mit konkreten Tatsachen aufgezeigt
wird. dass sich geltend gemachte Mängel auf den zu entscheidenden
Fall ausgewirkt haben. Dies ist vorliegend nicht der Fall. Dass die
Erhebung des Fraunhofer Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisa-
tion mit dem Titel ,,Marktpreisspiegel Mietwagen Deutschland 2008"
zu anderen Ergebnissen gelangt und ihr deswegen der Vorzug zu geben
sei, genügt aus Sicht des Gerichts in Kenntnis entgegengesetzter oberge-
richtlicher Rechtsprechung (vgl. OLG Köln,Urt. v. 10. 10. 2008 - 6 U
115/08: OLG München, Urt.  v. 25.7.2008 - 10 U 2539108l. OLG
Thür ingen,Ur r .  v .27 .11 .  2008 -  1  U 555/07 ;  a .A .  aber  bspw.  LG
Köln,Urt.  v. 19.1.1.2008 - 9 S 171108) al lein nicht, um durchgrei-
fende Zweifel an der Nutzbarkeit der Schwacke-Liste zu begründen. In
zeitlicher Hinsicht ist dabei vorab zu berücksichtigen, dass der Miet-
preisspiegel des Fraunhofer Instituts für die streitgegenständlichen
Schadensfälle bis Februar 2008 bereits von vornherein weniger geerg-
net erscheint, weil die Befragung entsprechender Anbieter für dLe Zeit
von Februar bis April 2008 stattfand. Des Weiteren lässt sich aus Sicht
des Gerichts keine derart überlegene Methodik der Fraunhofer-Erhe-
bung feststellen, welche zugleich die Annahme einer mangelhaften
Erhebung für den Schwacke-Mietpreisspiegel rechtfertigen könnte.
Zwar wurde im Rahmen der Fraunhofer-Erhebung - anders als bei der
Schwacke-Urnfrage - eine anonymisierte Befragung von Mietwagen-
unternehmen durchgeführt. Die Beklagte vermutet dabei aber bloß
allgemein, dass die im Rahmen der Schwacke-Erhebung befragten
Autovermieter bewusst ihre Preise ,,nach oben korrigiert" hätten. Im
Übrigen ist nicht ersichtlich, dass der Schwacke-Mietpreisspiegel für
das Jahr 2006 auf einer anderen Erhebungsmethodik beruht als der
höchstrichterlich bereits gebilligte Mietpreisspiegel für das Jahr 2003
(vgl. insoweit auch OLG Köln, Urt.  v. 18.3. 2008 - 15 U 1.45107,
OLGR 2008, 545). Umgekehrt erscheint aus Sicht des Gerichts die
Wiedergabe von Preisen mit einer Vorbuchungsfrist von einer 
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durch das Fraunhofer Institut kaum geeignet, das typische Anmietungs-
szenario nach einer Unfallsituation widerzuspiegeln. Zudem wird in
der Fraunhofer-Erhebung lediglich der Marktpreis für ein großflächige-
res Gebiet mit zwei Postleitzahlen angegeben. Die Schwacke-Liste er-
scheint aufgrund der engmaschigeren Einteilung und der damit einher-
gehenden Differenzierung zwischen großstädtischen und ländlicheren

Gebieten eher geeignet, den Normaltarif für den ,,örtlich" relevanten
Markt abzubilden."

Xll. Zusammenfassung

1. Fraunhofer hat Preise ermittelt, die nicht den Krite-
rien entsprechen, die die Rechtsprechung ftlr die Erstat-
tungsfähigkeit von Mietwagenkosten entwickelt hat.

Man sollte auch nicht dem Trugschluss unterliegen, es
handele sich um eine streitige Auseinandersetzung
Fraunhofer gegen Schwacke oder umgekehrt. Entschei-
dend ist, dass der Automietpreisspiegel von Schwacke
Daten enthält, die die Rechtsprechung benötigt, um
nach $ 287 ZPO zur Schätzung und damit zur Ermitt-
iung erforderlicher Mietwagenkosten verwendet werden
können. Fraunhofer hat den Schwerpunkt anderweitig
gesetzt, der für zahlreiche andere Lebensbereiche von
Interesse sein kann. Aus diesem Grunde sollte auch die
unergiebige Diskussion beendet werden, aufgrund der
unterschiedlichen Ansatzpunkte der Erhebungen ist
keine sachgerechte Vergleichbarkeit möglich.

2. Neben dem dargestellten ,,fünf Punkte-Katalog((4s 1t"-
ben Gerichte noch andere Gründe dargelegt, die zu einer
Unanwendbarkeit der Fraunhofer-Erhebung zu dem be-
absichtigten Zw eck führen.

a\LG Köln,  tJr t .  v .  25.5.  2009,  20 O 108/09:
,,. .. Hinzu kommt, dass grundsätzlich anonymisierte
Befragungen eine geringere Verlässlichkeit aufweisen, als
personalisierte und damit rückverfolgbare und überprüf-
bare Erhebungen".

b) LG Köln, Urt .  v.  28. 4.2009,11 S 116108: , , . . .  Hier-
bei ist unter anderem zu berücksichtigen, dass die Werte
teilweise telefonisch ermitteit wurden, wobei jedoch je-
dem Jurist bekannt ist, dass man eine telefonische Aus-
kunft wenn überhaupt nur schwer als verbindlich durch-
setzen kann. Inwieweit serade durch die telefonischen
Auskünfte der Markt beitlglich der Anmietung von wa-
gen widergegeben wird, ist zweifelhaft. Es besteht
grundsätzlich auch die Gefahr, dass der angerufcne-Au, -
tovermieter zunächst einen niedrigeren Preis nennt, um
den Kunden zu ködern und ihn in sein Geschäftslokal
kommen zu lassen",

c )  LG Kob lenz ,Ur t .  v .  14 .5 .2009,L4  S 6 /08 :  , , , . .  D ie
Geeignetheit einer Schätzgrundlage wird zudem nicht
dadurch in Zwetfel gezogen, dass abweichende Ergeb-
nisse anderer Erhebungen vorgetragen werden. Dies gilt
umso mehr vor dem Hintergrund, dass Sinn des $ 287
ZPO ist, durch Heranziehung einer Schätzgryldlggg-
eine umfassende Beweisaufnahme für ieden Einzelfall
zu vermeiden. Auch deshalb ist der ,Schwacke-Miet-
preisspiegel' in der Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs trotz unvermeidbarer Ungenauigkeiten, die durch
das "Wesen einer Schätzung bedingt sind, als Schätz-
grundlage grundsätzlich anerkannt. Durch Vornahme
weiterer Erhebungen könnten zudem immer neue ab-
weichende Ergebnisse präsentiert werden. Würde dies
dann jeweils dazu führen, dass die bisher angewandte
Schätzgrundlage zu überprüfen ist, so würde elnahezu-
unmöglich, eine geeignete Schätzgrundlage ausfindig zu
machen46,"

S.Zi l fer X.
So auch das LC Bonn, Urt.  v. 5. 6.2009,10 O 13/09.
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